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Zu einem neuen Bundesgesetz betr. das Forstwesen.

Von Dr. .F. Faw7c/i(Mtser.

Nahezu ein halbes Jahr ist verstrichen, seit das Schweizer-
volk die Abänderung von Art. 24 der Bundesverfassung im Sinne

einer Ausdehnung der forstpolizeilichen Oberaufsicht des Bundes
auf die ganze Schweiz gut geheissen hat und noch sind bis dahin
keinerlei Ansichten an die Öffentlichkeit gelangt über die in einem

neuen Forstgesetz niederzulegenden Grundgedanken. Es ist frei-
lieh keine besonders dankbare Aufgabe, diesbezüglich die ersten

Vorschläge zu machen und damit die Kritik aller interessierten
Kreise herauszufordern.

Wenn solches in Nachfolgendem dennoch geschieht, so darf
man überzeugt sein, dass dazu einzig die Absicht, die Diskussion
über diesen wichtigen Gegenstand anzuregen und einzuleiten, Ver-
anlassung gegeben hat.

I. Die Schutzwaldungen.

Wie im bisherigen, so wird unzweifelhaft auch im neuen
Gesetz ein Hauptgewicht auf die Erhaltung und Vermehrung der
Schutzwirkung des Waldes zu legen sein.

Man erwartet vom Schutzwald, dass er in seinem Bereich
Erd- und Sehneeabrutschungen, Stein- und Eisschläge, Abschwem-

mnng und Verrüfung etc. verhindere, dass er seine nächste Um-
gebung gegen ungünstige klimatische Einflüsse schütze, dass er
aber auch auf grössere Entfernung wirke durch Verzögerung des

Wasserabflusses und damit durch Verhinderung oder wenigstens
Verringerung der Wildbachverheerungen, der Überschwemmungen
und des Geschiebstransportes der Flüsse.

Die wichtigsten Schutzwaldungen sind unstreitig diejenigen
der letzten Kategorie, da mit denselben die grössten und allge-
meinsten Interessen in Beziehung stelin. Aus diesem Grunde und
weil die meisten Terraingefahren mit der Erhebung der Boden-
Oberfläche zunehmen, so muss auch unter der Herrschaft des neuen
Gesetzes die Ansicht Geltung behalten, dass Jeu SWm/swddaac/eu
im Geöm/e eine rarerg/e/e/died grössere Bec/ewftmgf afeom««?,
a/s cZen/em'gten der Jißerce imd des Zföc/gdandes ?md dass da/er



aw/" cto erstem cföe Paaptars//-ettpimpen staa^c/zer Farsorpe 3n
Ao/zsraA 7«*en seze«.

Mit Bezug auf alle wohltliätigen Äusserungen des Schutz-

waldes lässt sich von letzterem sagen, dass, damit er den an ihn

gestellten Forderungen entspreche, ein gewisser Holzvorrat not-

wendig ist. Gegen Wind und Frost, Lawinen und Steinschlag, wie

gegen Hochwasser und Erosion wird nur ein Bestand den höchsten

Schutz gewähren, der fortwährend Stämme aller Altersklassen eut-

hält. Es genügt somit nicht, das Waldareal zu erhalten, sondern

es sind unter Umständen noch weitergehende, die Wirtschaft be-

treffende Vorschriften notwendig.
Unser bisheriges Gesetz betr. die Oberaufsicht des Bundes

über die Forstpolizei im Hochgebirge, vom 24. März 1876 verlangt
für die PrPvztec/zzzPzoaZrfaapezz: die Erhaltung des Areals (Art.
10 und 11), die Ablösung forstschädlicher Dienstbarkeiten (Art. 14),

die Regelung der Nebennutzungen (Art. 20). Die Sorge für eut-

sprechende Ordnung der Holznutzungen wird den Kantonen über-

bunden (Art. 18).

Für die in Besitz des Staates, der Gemeinden oder Korpora-
tionen befindlichen sog. o/fen/Fc/ze«. TFaMzzzzpm kommen zu obigem

noch Vorschriften betreffend: die Waldvermessung (Art. 16), die

auf den Grundsatz der Nachhaltigkeit basierte Betriebseinrichtung

(Art. 16 und 17), Beschränkung des Rechtes zur Waldteilung (Art. 12)

und Waldveräusserung (Art. 13),
-IPV zFesezi Pesft'?mm«?-pe;i ZzaAe/z wir es pans i« Pazzci

c/fl/ar 3« sorpezz, da.« ftei den ö//i7///d-/a'n. llVddnnpen der
Nc'/zzzP'Jzrecfe ro//A'onanen pesic/iez-i ôiez'ôe. Da diese Forderungen
mit denjenigen einer rationellen Waldwirtschaft sich ziemlich

decken, so stösst ihre Durchführung um so weniger auf Wider-

stand, als dem Staate allgemein das Recht zugestanden wird, die

Benutzung und Verwaltung des im Besitze ewiger juristischer
Persönlichkeiten befindlichen Vermögens zu überwachen, um die

kommenden Generationen gegen eine Verkürzung durch die äugen-
blicklichen Nutzniesser sicher zu stellen. Aus diesem Grunde haben

denn auch fast alle Kantone der eidg. Aufsichtszone davon abgesehn,

in derselben für die öffentlichen Waldungen eine Ausscheidung
zwischen Schutzwald und Nicht-Schutzwald vorzunehmen. Die

Staats-, Gemeinde- und Korporationswälder werden meist als Schutz-

Waldungen betrachtet und wenn ihre Bewirtschaftung diesem Zwecke



— 6 —

auch noch nicht überall entspricht, so haben wir es doch in der
Hand, den angestrebten Zustand nach und nach herbeizuführen.

Anders verhält es sich mit den PWcYU-Sc/wtLs'tttaZdfmgrera.
Unzweifelhaft wäre es sehr wünschbar, dass auch jeder

Privatwald pfleglich behandelt würde, doch erscheint es nicht zu-
lässig — ganz besonders für den Bund nicht — dieses Ziel auf
dem Wege des Zwanges zu erreichen. Zudem würden die Ansichten
des Besitzers und des Staatsforstpersonals über zweckentspre-
chendste Privatforstwirtschaft durchaus nicht immer übereinstim-
men. Es können somit für eine staatliche Beaufsichtigung nur die
Sc/nttewaldungen in Frage kommen. Für diese aber ist weniger
zweifelhaft, ob der Private sich eine Einschränkung gefallen lassen

müsse, als ob er für diese auf eine Entschädigung Anspruch habe.
Das preussisehe Forstschutzgesetz vom 6. Juli 1875 bejaht

diese Frage und ebenso z. B. die kürzlich erschienene Schrift von
1U. Pre/Wja/r/'.* Andere vertreten den gegenteiligen Standpunkt
und auf den letztern stellte sich bis dahin auch die Forstpolizei-
gesetzgebung in der Schweiz.

Auf diese Kontroverse näher einzutreten, liegt für uns um
so weniger Veranlassung vor, als die rechtliche Seite nicht in
erster Linie massgebend erscheint. Wichtiger ist die diesfalls
faktisch bestehende, im Laufe der Zeit allmählich zur Herrschaft
gelangte Anschauungsweise und der Umstand, dass bei uns im
Hochgebirge, wo die weitestgehenden Eingriffe erfolgen müssen,
eine bezügliche Praxis sich bereits eingelebt hat.

Dagegen muss darauf hingewiesen werden, dass sich die

Kechtsfrage /nrf/refe/, bei der Dwc/i/iV/irtmgr der die Privat-Schutz-
Waldungen betreffenden forstpolizeilichen Vorschriften mehr oder

weniger geltend macht. Die letztern seien daher von diesem Ge-

Sichtspunkte kurz betrachtet :

1. Das CrßöoZ der EV-Aatongf des Area/s der PrPYP-Sc/mf£-
/oaZdunjeH ist offenbar von allen diesen Gesetzesvorschriften die-

jenige, gegen welche sich auch vom rechtlichen Standpunkte am

* TU. 2Ye&«ö'a7ir, Die Rentabilität der Forstwirtschaft, 1897. S. 70, 71 :

„Vom Privatwaldbesitzer kann niemand verlangen, dass er seinen Wald anders
bewirtschafte, als es ihm die Rücksicht auf seinen Geldbeutel vorschreibt.
Hat der Staat ein Interesse daran, dass diese Rücksicht in den Hintergrund
gestellt wird, wie es bei Schutzwaldungen u. a. vorkommen kann, dann soll er
den Waldbesitzer für den Minderwert schadlos halten."



wenigsten einwenden lässt. Ihre Durchführung stösst deshalb auf
den geringsten Widerstand. — Zur Sicherung des Areals verlangt
das Gesetz die Fermarc/rnng gregc« c/os offene Land Diese ist,
wo sie nicht mit Eigentumsgrenzen zusammenfällt, schwer zu
erreichen. Es will dem Privaten nicht in den Kopf, dass er längs
dem Walde gegen sein übriges Eigentum Marchsteine setzen soll,
weil man ihm zutraut, er möchte diese Grenze verschieben. Im
übrigen würde eine solche Vermarchung für denjenigen, der sich

nicht scheut eine gesetzlich unstatthafte Handlung vorzunehmen,
nur ein geringes Hindernis bilden; für den Gewissenhaften aber
ist sie nicht notwendig. Grössere Gewähr bietet die

die bereits in vielen Kantonen Eingang gefunden hat.

2. Der /V/r NcAtagf/McÄe« wird ebenfalls
meist ohne grosse Widerrede hingenommen, sei es, weil die Kultur
doch nur einen minimen Teil des kurz vorher bezogenen Wald-
ertrages beansprucht, sei es, weil die Wiederanpflanzung der Schläge
immer mehr als im Interesse des Waldbesitzers liegend anerkannt
wird. Besonders wichtig ist diese Massregel im Gebirge, wo das

Vieh sich nicht überall ganz aus dem Walde wegweisen lässt,
oder wo, wie an der obersten Baumgrenze, Wald und Weide nicht
von einander getrennt werden können.

3. Die itesc/i7VTOÂîm<7 t/er Me/V.wm/o'/o/f/tm auf ein die In-
teressen einer guten Waldwirtschaft nicht beeinträchtigendes Mass

ist zwar nicht allgemein durchzusetzen, doch muss die Möglichkeit
eines solchen Eingriffes für manche besonders wichtige Schutz-

Waldungen im Gebirge als sehr wertvoll bezeichnet werden.

4. Kaum durchführbar ist die Forderung der AWö.su»pr ror<

a/// PrD'afecVuDsioaZK/mgew //a/fenefew /brstscMrf/ic//e;r Zh'e«.s7-

bringt man es doch in einzelnen Kantonen beinahe nicht
dazu, die Gemeinde- und Korporationswaldungen von solchen Ser-
vituten zu befreien.

5. Ganz besonders schwierig ist eine ftß/Wcc%cwic Äe/zeZ-imgr

(hv in den Privat-Schutzwaldungen. Dass dieselbe

ganz den Kantonen anheimgestellt wurde, hat zudem zu grossen
Ungleichheiten führen müssen:

ITW»o7 z. B. verbietet im Schutzwald jeden Holzschlag ohne

specielle Bewilligung der Forstverwaltung. Per«, Oümw/c/en, G/«ru.v,

etc. geben die Nutzung zum eigenen Bedarf
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frei, verlangen aber die Einholung einer Bewilligung für den Holz-
schlag zum Verkaufe; und AW/ioa/c/en nur, wenn der
letztere 20 nf übersteigt. In ,S7. Ga/fen ist dem Privaten die

Schlagführung in seinem Schutzwald frei gegeben, doch hat der
Bezirksförster das Recht, unter besonders schwierigen Verhält-
nissen specielle Vorschriften aufzustellen, selbstverständlich voraus-
gesetzt, dass der Holzschlag bis dann nicht schon vollendet sei.

Die Erfahrung lehrt, dass die Devastation von Privatwal-
düngen so zu sagen nur von Verkaufsschlägen herrührt und dass

es somit in der Hauptsache genügt, wenn für die letztern eine

Holzschlagsbewilligung verlangt wird. Mit dieser Massregel wird
man daher in der Ebene und dem Hügellande meist befriedigend
ausreichen.

Anders liegen die Dinge bei den viel wichtigern Schutz-

Waldungen m Ge&irge. Hier besteht aber die grösste Schwierig-
keit nicht etwa in der Kontrolle, sondern in der Wahrung der

Schutzwirkung eines Waldes bei der Schlaganzeichnung durch das

Forstpersonal selbst. Namentlich sei betont, dass in hohen, steilen,
stark exponierten Lagen zur Erziehung eines widerstandsfähigen
Schutzwaldes der Rat des Fachmannes nicht nur im Momente des

Abtriebes in Anspruch genommen werden darf. In einem bis zur
Haubarkeit geschlossen aufgewachsenen, gleichaltrigen Fichten-
bestand wird mit aller Kunst ein erfolgreicher Plenterhieb nicht
einzulegen sein. Der Schutzwald bedarf auch einer zweckentspre-
eilenden ßesfow/e.sp/Zegg und diese lässt sich durch keine Holz-
Schlagsbewilligung einbedingen.

Ein anderer Punkt ist die />7///7//uv7sr s/c/G, die der Forst-
beamte ebenfalls nicht ohne Weiteres ausser Acht lassen darf. Es
bedecke z. B. ein Privat-Schutzwald eine steile Lehne, an welcher
der Terrainverhältnisse wegen die kahle Abholzung und nach-

herige künstliche Aufforstung ganz wohl möglich wären, jedoch
mit Rücksicht auf einen gefährlichen Wildbach nicht statthaft
erscheinen. Hier lässt sich doch nicht wohl gegen den Willen des

Besitzers der Abtrieb, wie vielleicht angezeigt wäre, auf 20 oder
30 Jahre verteilen. Man nehme an, der Besitzer befinde sich in

bedrängter finanzieller Lage und könne sich durch eine grössere
Abholzung retten. Ist es nun wirklich zulässig, dass der Staat,
ohne seinerseits einen Rappen auszulegen, den Ruin des Betreffen-
den herbeiführe und nachher den geschädigten Gläubigern unter-
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sage, das ihnen zufallende Besitztum möglichst vorteilhaft auszu-
nutzen — Man sieht, es bestehn hier widersprechende Interessen,
deren Ausgleich unmöglich ist und welche daher notwendig eben-

falls die Wirkung des Gesetzes beeinträchtigen müssen.
Es dürfte somit auf eine Erhöhung der Schutzwirkung des

Privatwaldes mittelst gesetzlicher Bestimmungen irgend welcher
Art nicht zu rechnen sein. Während aber das Bestehende für
Ebene und Hügelland genügen mag, reicht es nicht mehr aus,
sobald man ins Gebirge, in das Einzugsgebiet gefährlicher Wild-
bäche kommt.

Bekanntlich machen die Privatwaldungen in der Schweiz,
mit beinahe 240,000 ha Ausdehnung, über 28 % unserer gesamten
Waldfläche aus. Ihr Areal verteilt sich aber nicht gleichmässig
auf das ganze Gebiet, sondern konzentriert sich, wenn man von den

Niederungen, dem Hügellande und einzelnen Jurabezirken absieht,
hauptsächlich auf eine Zone, welche sich längs dem nördlichen Ab-
fall der Hochalpen, vom Unterwallis über das Ormond-, Saanen- und

Obersimmenthal, das Emmenthal und Entlebuch, das Toggenburg und
äussere Appenzell als breiter mehr oder minder zusammenhängen-
der Gürtel nach dem obern Ende des Bodensees hinzieht. Da diese

Begion vielfach mit derjenigen des leicht erodierbaren Fte/sc/nes

zusammenfällt und hier eine Keihe sehr gefährlicher Wildwasser
ihren Ursprung nehmen, so ergibt sich, dass vielen unserer Privat-
Schutzwaldungen eine ganz eminente Bedeutung zuzuschreiben ist.

Ungleich schwieriger noch, als wo es sich um bereits be-

stehende Schutzwaldungen handelt, gestaltet sich die Lage, wenn
wichtige none SctaPjaca/ohmgfen au/" Pr/rataorteu begründet wer-
den sollten. Selbst bei voller Vergütung der Kulturkosten wird
der Private nur in den seltensten Fällen zur Umwandlung von
Wies- und Weidland in Wald zu bestimmen sein. Eine noch weiter-
gehende Leistung von Bund und Kanton aber könnte, da der
Privatschutzwald seinen Zweck in wichtigen Fällen doch nie voll-
kommen erfüllt, nicht empfohlen werden.

Wir gelangen daher zu folgenden Schlüssen:

1. Fwr dta »Staate-, Gemcmcte- wnd /forporateoamYttawagaa
tetaar/' es feginer Sc/mtaaoatetaassctaefcfew/. Btasetaea swta

sämt/tate /m Smne «mes £tgorU«etaa, raftane/fera, nac'Ma/-
ta/en ZAärtefe.s hertartectea/ten, m/o/ge ete.ssan s/e

fifcöewen Fa/te «acte tarc/n »ScAuWjaaata eatepractae«.
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2. -Fwr cfew Prfe;a/w;a/fe row wwr /o/reGer Sc/mAmwr&ww# ge-
wwgfe erne /brs^ofespfefe'At' GAmmcAwwyy, «wwâ/ferwcû (/ewfefes

der AfeAer ?m Gesete ^orgfeseAewew.
.9. Pfer PriwafecAwtewafefwwgfew row «%emdwer Zfeefew-

femg, rofe so/cAe ftesowders few GeAfev/e few Pfem^siycAfeê
ww'cA%<?r MVfefeoasser, feds Aem'fe worAommcw, feds new
rt.wf/efer// ioerdew niwssen, fed aw/ dew a/fewA'AA/cAcw Gfter-

(/awry m ö/fewPfeAew Pesds AfwsmcwrAew.
/. Awed die AAwoewAwwry /o/wder ScAîd^iotddwwy/ew dwred dew

>Sfe///d; dwro'A Ge/weiwdew- oder A'orporadowew fed sw< Ac-

^frtwsdgfew.

Es bedarf wohl keines Nachweises dafür, dass zur Durch-
führung derartiger tief eingreifender Wandlungen sehr lange Zeit-
räume notwendig sind. Um so gebotener erscheint es, damit ohne

weitern Verzug einen Anfang zu machen. Bis zum Übergang in öffent-
liehen Besitz würden selbstverständlich auch die allgemeinen Schutz-

Waldungen den bis dahin für sie geltenden Beschränkungen unter-
stellt bleiben.

Von den Mitteln, das unter 2. und 3. angedeutete Ziel zu
erreichen soll in einem spätem Aufsatz die Eede sein.

A travers la Russie d'Europe (Finlande, Volga, Caucase, Crimée).

Par Jfe ildiwet.

Aucun pays d'Europe n'offre, par son étendue même, plus de

variété que la Russie. Tandis qu'au Nord, elle touche aux régions
toujours glacées du pôle, elle avance au Midi jusqu'aux steppes
des Kirghises et aux vergers fertiles de l'Arménie, et sur cet im-
mense territoire se rencontrent toutes les associations végétales:
les toundras en Laponie, les forêts de pin, de bouleau ou d'épicéa
dans le Nord, les steppes à blé au centre, les plantes alpines dans
le Caucase, la flore désertique sur les rives de la Basse-Volga et
dans la dépression Caspienne, enfin sur les rives de la Mer Noire,
une flore méditerranéenne et même presque tropicale.
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